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Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb

In diesem Handkommentar erläutern zwei ausgewiesene 
 Steuerexperten umfassend alle wichtigen Fragen rund um die 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Der Lademann-Sonderdruck 
berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung, Verwaltungsan-
weisungen und Schrifttum nahezu vollständig und ist auf dem 
Stand von Januar 2021. 

Der Kommentar versetzt die Steuerpfl ichtigen sowie ihre 
Beraterinnen und Berater in die Lage, die daraus notwendi-
gen Schlüsse zu ziehen. Schwerpunkt der Erläuterungen sind 
die Abgrenzungsfragen zu den anderen Einkunftsarten, die 
Gewinnerzielungsabsicht und Betriebsaufspaltung. Ein weite-
rer Schwerpunkt sind die Judikate für die Anwendungsfragen 
zu der Dokumentation der Gewinnerzielungsabsicht versus 
Liebhaberei und die weiter sich verschärfende Rechtspre-
chung zum Anwendungsbereich des gewerblichen Grund-
stückshandels und der Betriebsaufspaltung. Ein ausführliches 
ABC der (nicht) gewerbesteuerpfl ichtigen Qualifi kationen der 
Berufsgruppen erhöht den praktischen Nutzwert. 

Komplettiert wird das Werk durch zwei Anhänge: 

 � Anhang 1 befasst sich mit den wichtigsten steuerlichen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der aktuellen Pande-
mie. Dieser Teil wird unter www.boorberg-plus.de stets 
aktuell gehalten und ist dort für Käuferinnen und Käufer 
des Buchs kostenlos abrufbar. 

 � Einige grundlegende Entscheidungen des BFH zu § 15 EStG 
aus den Jahren 2017 bis 2020 werden in Anhang 2 ausführ-
lich von BFH-Richtern besprochen.
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Vorwort

Die Vorschrift des § 15 EStG (Einkünfte aus Gewerbebetrieb) kann als das Kern-
stück des Einkommensteuergesetzes bezeichnet werden. Die Interpretation dieser
Vorschrift ist deshalb für die Praxis von überragender Bedeutung. Die Bestim-
mung regelt nicht nur, was Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind, sondern bildet
auch die Rechtsgrundlage für die in der Praxis sehr bedeutsame steuerliche
Behandlung von Mitunternehmerschaften, insbesondere von Personengesellschaf-
ten. Hierbei ist nicht zu verkennen, dass die Rechtslage in Teilbereichen als recht
komplex zu bezeichnen ist, was nicht zuletzt an der Rechtsprechung des BFH
liegt. Das oberste Finanzgericht hat in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von
Urteilen zu § 15 EStG veröffentlicht. Hierbei sind auch verschiedene Entscheidun-
gen ergangen, die nicht sofort verständlich sind. Teilweise stellt sich gar die
Frage, ob der BFH mit seinen Entscheidungen nicht über den Wortlaut und Norm-
zweck der Bestimmung hinausgeht. Auf der anderen Seite eröffnet die Komplexi-
tät der Regelung auch Gestaltungsmöglichkeiten, die nicht auf den ersten Blick
bei einer Lektüre des Gesetzes ersichtlich sind.

Der Handkommentar berücksichtigt die aktuellen Vorschriften in Rechtspre-
chung, Verwaltungsanweisungen und Schrifttum nahezu vollständig und versetzt
den Steuerpflichtigen bzw. seine Berater in die Lage, die daraus notwendigen
Schlüsse zu ziehen. Schwerpunkt der Vorschrift sind die Abgrenzungsfragen zu
den anderen Einkunftsarten, die Gewinnerzielungsabsicht und die Betriebsauf-
spaltung. Ein ausführliches ABC der (nicht) gewerbesteuerpflichtigen Qualifika-
tionen der Berufsgruppen erhöht den praktischen Nutzwert. Des Weiteren werden
umfassend die Rechtsfragen dargestellt, die sich im Zusammenhang mit der mehr-
stufigen Gewinnermittlung bei Mitunternehmerschaften ergeben. Gerade die
Berücksichtigung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen eröffnet für Steuerpflich-
tige Möglichkeiten – aber auch Gefahren –, die es im Recht der steuerlichen
Behandlung von Körperschaften nicht gibt.

Schließlich werden verschiedene Sonderfragen erörtert, die ebenfalls ihre Rechts-
grundlage in § 15 EStG haben. Dies betrifft etwa die steuerlichen Besonderheiten
bei Familienpersonengesellschaften, den gewerblichen Grundstückshandel oder
die steuerliche Behandlung der Gewinnanteile eines persönlich haftenden Gesell-
schafters einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. Oftmals übersehen werden in
der Praxis die vielfältigen Verlustausgleichsbeschränkungen, etwa bei Verlusten
aus gewerblicher Tierhaltung, Termingeschäften oder atypischen stillen Gesell-
schaften. Auch diese haben ihre Rechtsgrundlage in § 15 EStG und werden umfas-
send dargestellt.

Komplettiert wird das Werk durch zwei Anhänge: Anhang 1 befasst sich mit den
wichtigsten steuerlichen Maßnahmen in Zusammenhang mit der aktuellen Pande-
mie. Dieser Teil wird online stets aktuell gehalten. Einige grundlegende Entschei-
dungen des BFH zu § 15 aus den Jahren 2017 bis 2020 werden in Anhang 2 aus-
führlich besprochen.

Die Kommentierung berücksichtigt den Stand der Gesetzgebung, Rechtsprechung,
Verwaltung und Literatur bis zum Januar 2021. Da neue Veröffentlichungen mit
Bezug zu § 15 EStG nahezu wöchentlich erscheinen, mussten die Verfasser zu
einem bestimmten Termin einen (vorläufigen) Schlussstrich ziehen. Zu einem
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endgültigen Abschluss kann eine Kommentierung des § 15 EStG nie kommen.
Hierfür sind die Bestimmung und die Befassung mit ihr zu dynamisch. So bleibt
etwa abzuwarten, ob sich die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Handkom-
mentars immer noch nicht beendete Pandemie auch in irgendeiner Weise auf die
Besteuerung der gewerblichen Einkünfte niederschlagen wird. Nicht abschätzbar
ist zudem, ob sich Auswirkungen auf § 15 EStG ergeben, wenn die – wieder ein-
mal – geplante Möglichkeit umgesetzt wird, dass Personengesellschaften zur Kör-
perschaftsteuer optieren können.

Hamburg/Berlin, im Januar 2021

Dr. Ulf-Christian Dißars

Dr. Thomas Kaligin
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§ 15Gesetzestext

b) Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2)

§ 151

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1) 1Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. 2Dazu gehören auch Ein-

künfte aus gewerblicher Bodenbewirtschaftung, z. B. aus Bergbauun-
ternehmen und aus Betrieben zur Gewinnung von Torf, Steinen und
Erden, soweit sie nicht land- oder forstwirtschaftliche Nebenbetriebe
sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer Offenen Handelsgesell-
schaft, einer Kommanditgesellschaft und einer anderen Gesellschaft,
bei der der Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des
Betriebs anzusehen ist, und die Vergütungen, die der Gesellschafter
von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft
oder für die Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung von
Wirtschaftsgütern bezogen hat. 2Der mittelbar über eine oder meh-
rere Personengesellschaften beteiligte Gesellschafter steht dem
unmittelbar beteiligten Gesellschafter gleich; er ist als Mitunterneh-
mer des Betriebs der Gesellschaft anzusehen, an der er mittelbar
beteiligt ist, wenn er und die Personengesellschaften, die seine Betei-
ligung vermitteln, jeweils als Mitunternehmer der Betriebe der Perso-
nengesellschaften anzusehen sind, an denen sie unmittelbar beteiligt
sind;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesellschafter einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien, soweit sie nicht auf Anteile am
Grundkapital entfallen, und die Vergütungen, die der persönlich haf-
tende Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im
Dienst der Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen oder für
die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen hat.

2Satz 1 Nr. 2 und 3 gilt auch für Vergütungen, die als nachträgliche Ein-
künfte (§ 24 Nr. 2) bezogen werden. 3§ 13 Abs. 5 gilt entsprechend,
sofern das Grundstück im Veranlagungszeitraum 1986 zu einem
gewerblichen Betriebsvermögen gehört hat.
(1a) 1In den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 5 ist der Gewinn aus einer späte-
ren Veräußerung der Anteile ungeachtet der Bestimmungen eines
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in der gleichen
Art und Weise zu besteuern, wie die Veräußerung dieser Anteile an der
Europäischen Gesellschaft oder Europäischen Genossenschaft zu
besteuern gewesen wäre, wenn keine Sitzverlegung stattgefunden hätte.
2Dies gilt auch, wenn später die Anteile verdeckt in eine Kapitalgesell-
schaft eingelegt werden, die Europäische Gesellschaft oder Europäische
Genossenschaft aufgelöst wird oder wenn ihr Kapital herabgesetzt und

1 Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019 (BGBl I 2019 S. 2 451).
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§ 15 Gesetzestext

zurückgezahlt wird oder wenn Beträge aus dem steuerlichen Einlagen-
konto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes ausgeschüttet
oder zurückgezahlt werden.
(2) 1Eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht,
Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb,
wenn die Betätigung weder als Ausübung von Land- und Forstwirt-
schaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch als eine andere selb-
ständige Arbeit anzusehen ist. 2Eine durch die Betätigung verursachte
Minderung der Steuern vom Einkommen ist kein Gewinn im Sinne des
Satzes 1. 3Ein Gewerbebetrieb liegt, wenn seine Voraussetzungen im
Übrigen gegeben sind, auch dann vor, wenn die Gewinnerzielungsab-
sicht nur ein Nebenzweck ist.
(3) Als Gewerbebetrieb gilt in vollem Umfang die mit Einkünfteerzie-
lungsabsicht unternommene Tätigkeit
1. einer Offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft

oder einer anderen Personengesellschaft, wenn die Gesellschaft auch
eine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 ausübt oder
gewerbliche Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bezieht.
2 Dies gilt unabhängig davon, ob aus der Tätigkeit im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 ein Gewinn oder Verlust erzielt wird
oder ob die gewerblichen Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
Nummer 2 positiv oder negativ sind;

2. einer Personengesellschaft, die keine Tätigkeit im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 1 ausübt und bei der ausschließlich eine oder meh-
rere Kapitalgesellschaften persönlich haftende Gesellschafter sind
und nur diese oder Personen, die nicht Gesellschafter sind, zur
Geschäftsführung befugt sind (gewerblich geprägte Personengesell-
schaft). 2Ist eine gewerblich geprägte Personengesellschaft als per-
sönlich haftender Gesellschafter an einer anderen Personengesell-
schaft beteiligt, so steht für die Beurteilung, ob die Tätigkeit dieser
Personengesellschaft als Gewerbebetrieb gilt, die gewerblich
geprägte Personengesellschaft einer Kapitalgesellschaft gleich.

(4) 1Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung
dürfen weder mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Ein-
künften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen
auch nicht nach § 10d abgezogen werden. 2Die Verluste mindern jedoch
nach Maßgabe des § 10d die Gewinne, die der Steuerpflichtige in dem
unmittelbar vorangegangenen und in den folgenden Wirtschaftsjahren
aus gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung erzielt hat
oder erzielt; § 10d Abs. 4 gilt entsprechend. 3Die Sätze 1 und 2 gelten
entsprechend für Verluste aus Termingeschäften, durch die der Steuer-
pflichtige einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer ver-
änderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt.
4Satz 3 gilt nicht für die Geschäfte, die zum gewöhnlichen Geschäftsbe-
trieb bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten und Finanz-
unternehmen im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen gehören oder
die der Absicherung von Geschäften des gewöhnlichen Geschäftsbe-
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§ 15Übersicht

triebs dienen. 5Satz 4 gilt nicht, wenn es sich um Geschäfte handelt, die
der Absicherung von Aktiengeschäften dienen, bei denen der Veräuße-
rungsgewinn nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung
mit § 3c Abs. 2 teilweise steuerfrei ist, oder die nach § 8b Abs. 2 des
Körperschaftsteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkommens außer
Ansatz bleiben. 6Verluste aus stillen Gesellschaften, Unterbeteiligungen
oder sonstigen Innengesellschaften an Kapitalgesellschaften, bei denen
der Gesellschafter oder Beteiligte als Mitunternehmer anzusehen ist,
dürfen weder mit Einkünften aus Gewerbebetrieb noch aus anderen
Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht nach § 10d
abgezogen werden. 7Die Verluste mindern jedoch nach Maßgabe des
§ 10d die Gewinne, die der Gesellschafter oder Beteiligte in dem unmit-
telbar vorangegangenen Wirtschaftsjahr oder in den folgenden Wirt-
schaftsjahren aus derselben stillen Gesellschaft, Unterbeteiligung oder
sonstigen Innengesellschaft bezieht; § 10d Abs. 4 gilt entsprechend. 8Die
Sätze 6 und 7 gelten nicht, soweit der Verlust auf eine natürliche Person
als unmittelbar oder mittelbar beteiligter Mitunternehmer entfällt.
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A. Entwicklung, Normzweck und Inhalt des § 15 EStG

I. Entwicklung des § 15 EStG

Die in § 15 Abs. 1 Satz 1 EStG enthaltenen Vorschriften sind bereits durch das
EStG 1934 eingeführt worden. Sie haben – von der Anfügung des Satzes 2 in § 15
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG abgesehen – seitdem keine Änderungen erfahren.

Nachdem der GrS des BFH (Beschluss vom 25.2.1991 GrS 7/89, BStBl II 1991
S. 691) die Rspr des VIII. Senats des BFH (Urteil vom 12.11.1985 VIII R 286/81,
BStBl II 1986 S. 55) bestätigt hatte, nach der ein Durchgriff durch eine mitunter-
nehmerisch tätige PersGes nicht möglich ist, und mithin der Gesellschafter einer
PersGes (Obergesellschaft), die ihrerseits an einer anderen PersGes (Untergesell-
schaft) beteiligt ist, kein Mitunternehmer der Untergesellschaft ist, hat der Gesetz-
geber aus haushaltspolitischen Gründen dem § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG einen
Satz 2 angefügt. Danach gilt der Gesellschafter der Obergesellschaft, der selbst an
der Untergesellschaft nicht beteiligt ist, als Mitunternehmer der Untergesellschaft.

Ein Satz 2 ist dem § 15 Abs. 1 EStG durch Art. 7 Nr. 6 des StBerG 1986 vom
19.12.1985 (BGBl I 1985 S. 2 436a – BStBl I 1985 S. 735, 746) angefügt worden.
Dadurch wird entgegen den BFH-Urteilen vom 24.11.1983 IV R 14/83, BStBl II
1984 S. 431 und vom 25.10.1984 IV R 165/82, BStBl II 1985 S. 212 vorgeschrieben,
dass § 24 Nr. 2 EStG auch für Sondervergütungen i. S. von § 15 Abs. 1 Satz 1
Nrn. 2 und 3 EStG gilt.

Durch das StEntlG 1999/2000/2002 vom 24.3.1999 (BGBl I 1999 S. 402) ist dem
§ 15 Abs. 1 EStG ein Satz 3 angefügt worden, der mit Wirkung für den VZ 1999
die bis zum Ablauf des VZ 1998 geltende Übergangsregelung des § 52 Abs. 15
Sätze 10 und 11 EStG hinsichtlich des Ansatzes eines Entnahmegewinns bei zu
eigenen Wohnzwecken des Stpfl entnommenen Betriebsgrundstücken ersetzt.

§ 15 Abs. 1a EStG ist durch Art. 1 Nr. 4b des Gesetzes über steuerliche Begleit-
maßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung
weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG) vom 7.12.2006 (BGBl I 2006
S. 2 782) eingeführt worden. Im ursprünglichen Entwurf war diese Änderung
noch nicht enthalten, sondern wurde erst im Rahmen der Beschlüsse des 7. Aus-
schusses im EStG verankert. Im Rahmen dieser Vorschrift sollen in Fällen des § 4
Abs. 1 Satz 4 EStG (keine Entnahme bei Sitzverlegung einer Europäischen Gesell-
schaft/Genossenschaft) Gewinne aus der späteren Veräußerung der Anteile unge-
achtet der Sitzverlegung („Treaty Override“) im Inland besteuert werden. Nach
§ 52 Abs. 30a EStG ist § 15 Abs. 1a EStG erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31.12.2005 enden.

§ 15 Abs. 2 EStG ist durch Art. 5 Nr. 6a des StEntlG 1984 vom 22.12.1983
(BGBl I 1983 S. 1 583 – BStBl I 1984 S. 15, 17) eingefügt worden. Durch die Rege-
lung wird die bis dahin in § 1 GewStDV enthaltene Definition des Begriffs „Gew-
Betr“ im EStG verankert und der zu dieser Definition gehörende Gewinnbegriff
eingeschränkt.

§ 15 Abs. 3 EStG ist durch Art. 7 Nr. 6 des StBerG 1986 vom 19.12.1985 (BGBl I
1985 S. 2 436a – BStBl I 1985 S. 735, 746) eingefügt worden. Dadurch ist zum
einen die bis dahin in § 2 Abs. 2 Nr. 1 GewStG enthaltene Regelung ins EStG
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übernommen worden (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG). Zum anderen wurde durch § 15
Abs. 3 Nr. 2 EStG – mit rückwirkender Kraft (§ 52 Abs. 20b EStG i. d. F. des
StBerG 1986) – die vom BFH durch den Beschluss vom 25.6.1984 GrS 4/82,
BStBl II 1984 S. 751 aufgegebene Gepräge-Rspr wieder eingeführt.

§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG ist durch Art. 1 Nr. 11 des JStG 2007 vom 13.12.2006
(BGBl I 2006 S. 2 878) ergänzt worden. Nach der Entscheidung des BFH vom
6.10.2004 IX R 53/01, BStBl I 2005 S. 383) ist die Abfärbetheorie des § 15 Abs. 3
Nr. 1 EStG nicht allein dann anzuwenden, wenn sich eine vermögensverwaltende
Personengesellschaft mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung an einer
gewerblich tätigen anderen Personengesellschaft beteiligt. Der Nichtanwendungs-
erlass mit BMF-Schreiben vom 18.5.2005, BStBl. 2005 S. 698, wurde damit auf
eine gesetzliche Grundlage gestellt. Entgegen der Auffassung des BFH führen auch
allein gewerbliche Beteiligungserträge zu einer Abfärbung der gewerblichen auf
die übrigen Einkünfte.

Die heute in § 15 Abs. 4 EStG enthaltene Regelung über Verluste aus gewerbli-
cher Tierzucht und Tierhaltung ist zunächst als § 2a EStG durch das Zweite
StÄndG 1971 vom 10.8.1971 (BGBl I 1971 S. 1 266 – BStBl I 1971 S. 373) eingefügt
worden. Durch das EStRG vom 5.8.1974 (BGBl I 1974 S. 1 769 – BStBl I 1974
S. 530) ist die Vorschrift unverändert als Abs. 2 in den § 15 EStG übernommen
worden. Mit der Einführung eines allgemeinen, auf 5 Mio DM beschränkten ein-
jährigen Verlustrücktrags (§ 10d EStG) durch das EStÄndG 1976 vom 20.4.1976
(BGBl I 1976 S. 1 054 – BStBl I 1976 S. 282) ist auch der damalige § 15 Abs. 2
EStG dahingehend geändert worden, dass Verluste aus gewerblicher Tierzucht
nicht nur die Gewinne aus gewerblicher Tierzucht in späteren Wj., sondern auch
in vorangegangenen Wj. mindern.

Durch Art. 5 Nr. 6b und 6c des StEntlG 1984 vom 22.12.1983 (BGBl I 1983
S. 1 583 – BStBl I 1984 S. 14, 17) hat infolge der Einführung eines neuen Abs. 2
in den § 15 EStG der jetzige Abs. 4 zunächst die Bezeichnung Abs. 3 erhalten.
Außerdem ist die Regelung an die Ausdehnung des allgemeinen Verlustrücktrags
in § 10d EStG auf zwei Jahre angepasst worden.

Ihre Bezeichnung als § 15 Abs. 4 EStG hat die Regelung über Verluste aus
gewerblicher Tierzucht und Tierhaltung durch Art. 7 Nr. 6c des StBerG 1986 vom
19.12.1985 (BGBl I 1985 S. 2 436 – BStBl I 1985 S. 735) erhalten.

Mit dem StEntlG 1999/2000/2002 vom 24.3.1999 (BGBl I 1999 S. 402) ist der
Satz 2 des Abs. 4 geändert und dem Absatz ein Satz 3 angefügt worden. Neben
der Änderung des Satzes 2, mit der die Verlustverrechnung mit in der Vergangen-
heit entstandenen Gewinnen auf die des dem Verlustjahr unmittelbar vorangegan-
genen Wirtschaftsjahres beschränkt wird, gelten die Sätze 1 und 2 des § 15 Abs. 4
EStG nun gemäß Satz 3 sinngemäß für Verluste aus den in der Vorschrift näher
bestimmten Termingeschäften, die der Stpfl im Rahmen des Betriebes getätigt hat,
wobei die Geschäfte von professionellen Finanzdienstleistern und Sicherungsge-
schäfte gemäß dem 2. Halbsatz ausgenommen sind.

Letztere Rückausnahme ist durch das InvZulÄndG 1999 vom 20.12.2000
(BGBl I 2000 S. 1850) mit der Änderung des § 15 Abs. 4 Satz 3 EStG und der
Anfügung der Sätze 4 und 5 dahingehend eingeschränkt worden, dass Verluste
aus bestimmten Sicherungsgeschäften auch von professionellen Finanzdienstleis-
tern nicht von der Verlustabzugsbeschränkung ausgenommen sind, wenn ein kor-
respondierender Veräußerungsgewinn steuerfrei oder steuerbegünstigt ist (zu den
Einzelheiten vgl. Anm. 502a).
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